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Eidgendssische
Volksabstimmung
vom 13.Méarz1977

In der Schweiz konnen irgendwelche Par-
teien, Volksgruppen (Verbidnde, Gewerk-
schaften usw.) und auch einzelne Stimm-
berechtigte begehren (= verlangen), dass
irgendein Artikel der Bundesverfassung
abgeidndert oder erginzt wird. Es braucht
dazu aber 50 000 giiltige Unterschriften von
Stimmberechtigten. Die Bogen mit den Un-
terschriften miissen in der Bundeskanzlei
abgegeben werden. Wenn diese in Ordnung
sind, dann prift zuerst der Bundesrat das
Volksbegehren (= Initiative). Er gibt seine
Meinung den eidgendssischen Riten (Natio-
nal- und Stdnderat) bekannt. Nachher dis-
kutieren diese liber die Initiative. Sie be-
schliessen, ob man den Stimmberechtigten
die Annahme oder Verwerfung der Initia-
tive beantragen soll. Zuletzt entscheiden
durch die Volksabstimmung die Stimmbe-
rechtigten.

Am 13. Mérz muss iiber folgende Volks-
begehren abgestimmt werden:

1. Volksbegehren «zum Schutze» der
Schweiz (4. Ueberfremdungsinitiative)

Das Wichtigste: Es wird verlangt, dass
die Zahl der in der Schweiz wohnhaften
auslédndischen Niedergelassenen und
Aufenthalter 12,5 Prozent der schweize-
rischen Wohnbevolkerung nicht iiber-
steigen darf.

Dieses Ziel muss in 10 Jahren erreicht
sein. Wenn dann der Auslédnderbestand
mehr als 12,5 Prozent betridgt, muss der
Bund dafiir sorgen, dass neu zureisende
Ausléander kein Recht auf Niederlassung
bekommen. Das wird so erreicht: neue
Aufenthaltsbewilligungen dirfen nur
fir eine bestimmte Zeit gelten und be-
stehende Bewilligungen diirfen nicht
auf beliebig lange Zeit verlidngert wer-
den.

Bei der Zahl der Ausldnder nicht mit-
gezdhlt werden: Saisonarbeiter, Grenz-
ganger, politische Fliichtlinge, Lehrer
und Schiiler an hoheren Schulen usw.

2. Volksbegehren «zur Beschrinkung
der Einbiirgerungen (5. Ueberfrem-
dungsinitiative)

Es wird verlangt, dass jéhrlich hoch-
stens 4000 Auslédnder eingebiirgert wer-
den diirfen.

Beschluss der Bundesversammlung

Dem Volk und den Stidnden (Kantonen}
wird die Verwerfung der beiden Volks-
begehren beantragt.
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Auch die meisten politischen Parteien,
viele wirtschaftliche und andere Verei-
nigungen empfehlen ein Nein.

Als Griinde werden genannt: Die Initia-
tiven sind tiberflissig. Die Ausldnder-
zahlen haben wvon 1974 bis 1976 um
106 000 abgenommen.

Die Annahme von Volksbegehren Nr. 1
wiirde der Wirtschaft schaden und die
Arbeitsplidtze gefdhrden. — Das Volks-
begehren verstosst gegen die Gesetze
der Menschlichkeit.

3. Volksbegehren betreffend
Staatsvertrige

Sie verlangt: Alle Staatsvertrdge mit
dem Auslande sind dem Volk zur An-
nahme oder Verwerfung vorzulegen,
wenn dies von 30 000 Stimmberechtig-
ten oder von 8 Kantonen verlangt wird.

Man nennt dies: freiwilliges Referen-
dum. Das gilt auch fiir schon beste-
hende, auf eine bestimmte Zeit (befri-
stete) abgeschlossene Staatsvertrdge mit
dem Ausland.

Gegenentwurf der Bundesversammlung

Die Bundesversammlung beantragt Ver-
werfung dieses Volksbegehrens. Aber
sie beantragt Zustimmung zu einem Ge-
genentwurf, den die eidgendssischen
Rite ausgearbeitet haben. Im Gegen-
entwurf wird genau bestimmt, welche
Arten von Staatsvertrdgen dem freiwil-
ligen Referendum unterstellt werden
sollen. — Ueber den Beitritt zur UNO
oder zur EWG miisste sogar obligato-
risch in einer Volksabstimmung abge-
stimmt werden. e
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Eine Igelgeschichte

Ende Februar hatte sich der Winter auf
die Berge zurtickgezogen. Die Stare sidu-
berten bereits ihre bezogenen Nistka-
sten. Die Schneeglocklein und andere
Friihlingsblumen blihten um die Wette.
Doch Anfang Mirz deckte der rauhe
Winter alles wieder mit seinem kalten,
weissen Schneemantel zu. — Zufillig
schaute ich abends zum Fenster hinaus.

Der
Igelwecker
rasselte

zu frih . ..

Was sah ich? Plotzlich rollte eine
Schneekugel vom Hang herunter. Un-
ten angekommen, schéilte sich ein junger
Igel aus dem Schnee heraus. Die war-
men Tage im Februar hatten den armen
Kerl zu frith aus dem tiefen Winter-
schlaf geweckt. Oben am Hang hatte er
in einer Hohle unter einer Tannenwur-
zel geschlafen. Aber jetzt konnte er un-




moglich durch den hohen Schnee den
Riickweg in seine verschneite Wohnung
finden. Und er hitte verhungern oder
erfrieren miissen.

Als ich ndher trat, rollte sich der junge
Igel sofort zusammen. Ich rollte die
stachlige Kugel bequem auf die mitge-
brachte Schaufel. Dann trug ich das
arme Tierlein in die warme Wasch-
kiiche. Ich verstopfte den fiinfzehn Zen-
timeter grossen Einlauf zum Senkloch
mit einem alten Tuch, damit der junge
Igel nicht hinunterfalle und ertrinke.
Wir kochten ihm noch Nudeln und
Milch. Und dann sagte ich dem Igel
gute Nacht.

Das gescheite Tierlein

Am Morgen sahen wir den kleinen Gast
nirgends in unserer Waschkiiche. Die
Schiisselchen mit den Nudeln und der
Milch waren aber leer. Ich entdeckte
mit Schrecken, dass der Igel das alte
Tuch aus dem Loch gerupft hatte. Also
war er doch ertrunken. Ich 6ffnete den

Deckel des Senkloches. Aber im Wasser
lag kein toter Igel. Wo war er denn?
Auf einmal horte ich hinter dem Zen-
tralheizungsofen ein Schnaufen. Ich
schaute nach und sah den Igel b&uch-
lings auf dem ein wenig warmen, waag-
rechten Riicklaufrohr des Heizkessels
liegen. Er hatte das alte Tuch in sein
Versteck geschleppt und sich damit zu-
gedeckt! Der junge Igel war wirklich
ein erstaunlich gescheites Tierlein. Er
blieb bis zum Friihling unser Gast in
der Waschkiiche. Er schlief tagsiiber im-
mer auf dem warmen Rohr. Aber jeden
Morgen waren die Futtergeschirre leer.
Und immer den gleichen Ort hatte der
junge Igel als Abort beniitzt.

An einem warmen Friihlingstage
brachte ich meinen kleinen Freund wie-
der in seine Hohle unter der Tannen-
wurzel. Zum Dank fiir seine Lebensret-
tung sduberte er im Sommer unseren
Garten von den gefrdssigen Schnecken.
Nacherzdhlte Geschichte samt Bild aus
den «Berner Nachrichten».

Aus der Welt der Gehorlosen

Grundséatze flr das Vereinsleben

Unter diesem Titel veroffentlichte die DGZ
vom Februar 1977 einige gute Gedanken,
die fiir ein harmonisches Beieinander in
der Gehéorlosengemeinschaft wichtig sind.
(Verfasser des Artikels: Otto Welker.) Die-
se Gedanken oder Grundsitze gelten na-
tirlich {iberall. Darum mochten wir eine
kleine Auswahl auszugsweise auch unsern
Lesern bekanntgeben:

Absolute Kameradschaft

Das ist der erste Grundsatz. Nicht der
Vorsitzende oder Prisident ist die
Hauptsache, sondern die Gemeinschaft.
Alle Vorstandsmitglieder sind nur Be-
auftragte der Mitglieder.

Mitarbeit nicht ablehnen

Die Mitarbeit anderer kann aus persén-
lichen Griinden nie abgelehnt werden.
Das wire ein Verstoss gegen die Kame-
radschaft, gegen die Satzungen (Statu-
ten) und die Gesetze. Ablehnen kann
man nur jemanden, der gegen die Inter-
essen der Gemeinschaft gehandelt hat.

Von der Kritik

Jede Kritik muss berechtigt sein. Dann
ist auch harte Kritik nie eine Beleidi-
gung. Man soll bei aller Kritik aber zu-
erst immer auch an das Gute, das Lo-
benswerte (Positive) denken. So wird
unnotiger Aerger erspart.
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Scharfe Worte

Scharfe Worte bedeuten nichts. Scharfe
Worte sind meist ein Zeichen fiir Recht-
haberei. Wer jemandem einen Vorwurt
macht, muss klare Beweise vorbringen.
Es darf nicht heissen: «Ich habe gehort»
oder «Man hat gesagt».

Manchmal geht es auch
ohne Statuten

Foto- und Filmclub Ziirich als Beispiel

Am 22. Januar 1977 fand die siebte «Ge-
neralversammlung» des Ziircher Foto-
und Filmclubs der Gehorlosen statt. Es
wurde beschlossen, keinen offiziellen
Vorstand zu wihlen, weil der Klub wei-
terhin noch kein Verein mit Statuten
sein will. Er soll bis auf weiteres ein
freier Hobby-Klub bleiben. Jeder Inter-
essent kann kommen, kann iiber Foto-
probleme mitdiskutieren, kann Kurse
besuchen, selbstindig Filme drehen,
schonste Bilder knipsen, Kamerad-
schaft pflegen usw. Aber auch ein sol-
cher freier Hobby-Klub braucht eine
gewisse Fiithrung und Leitung. Als neuer
Leiter des Klubs wurde Werner Gnos
gewidhlt, als Mitarbeiter Friedel Vogt
und als Kassier Roger Wepf.

Aus «Mitteilungsblatt» der ZVFG.

Hilfsmittel fur den
Kontakt zur horenden
Welt

Vor einigen Monaten haben wir aus der
DGZ einen Artikel iiber besondere Ab-
zeichen fiir Gehorlose tibernommen. —
Heute las ich in der neusten Nummer
der DGZ von einem neuen Hilfsmittel,
das den Kontakt zur hérenden Welt er-
leichtern kann. Ich las:

Ein kleines, blaues Kdrtchen

Wir wissen, dass es nicht immer leicht
ist, mit fremden hérenden Menschen
ins Gespridch zu kommen. Viele Ho-
rende wissen nicht, wie sie mit Gehor-
losen sprechen sollen, weil sie noch nie
etwas mit ihnen zu tun hatten. Sie hé-
ren die ungewohnte Aussprache und
werden verlegen. Sie versuchen darum
den Kontakt schnell abzubrechen. Das
gilt besonders bei gehoérlosen Kindern
und Jugendlichen, die sich noch nicht
so gut verstédndlich machen koénnen.

Darum hat die «Vereinigung der Eltern
hér- und sprachgeschidigter Kinder und
Jugendlicher in Bayern» eine kleine
Hilfe herausgebracht. Es ist ein kleines,
blaues Kértchen. Darauf steht:

Ich bin horgeschddigt

@ Schauen Sie mich beim Spre-
chen an.

Sprechen Sie bitte deutlich,
langsam und laut.

®
@® Schreien Sie bitte nicht.
®

Falls Sie sprechen: bitte kurze
und einfache Sédtze formulie-
ren.

Ich danke Thnen fiir Thre Freund-
lichkeit.

Das Kértchen klart also den hoérenden
Gespréchspartner sofort auf. Auf der
Riickseite sollen die Personalien des
Gehorlosen (Name, Adresse usw.) ange-
geben werden. (Warum? Red.)

In der gleichen DGZ-Nummer wird
noch ein weiteres Hilfsmittel fiir den
Kontakt vorgestellt. Es ist zusammen-
gefaltet genau so gross wie das Kart-
chen aus Bayern. Es heisst: «Kontakt-
Pass». Auf der Innenseite enthélt es zu-
sdtzlich das Fingeralphabet! Heraus-
geber dieses Hilfsmittels ist die «Schul-
report»-Redaktion der Gehorlosenschule
Hildesheim im deutschen Bundesland
Niedersachsen (Hauptstadt: Hannover).



	Der drollige Gast in der Waschküche

